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Gemeinde GrofRrinderfeld
Main-Tauber-Kreis

Polizeiverordnung
gegen umweltschadliches Verhalten, Beldstigung der
Allgemeinheit, zum Schutz der Griin- und Erholungsanlagen und
uber das Anbringen von Hausnummern
— Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung —

Aufgrund von § 17 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und § 26 Abs. 1 des Polizeigesetzes (PolG) in der
Fassung vom 06. Oktober 2020 (GBI. 2020, 735, ber. S. 1092) wird mit Zustimmung des Gemeinderats
verordnet:

Abschnitt 1
Allgemeine Regelungen

§1
Begriffsbestimmungen

(1) Offentliche StraRen sind alle StraBen, Wege und Plitze, die dem &ffentlichen Verkehr gewidmet
sind (§ 2 Abs. 1 StrG) oder auf denen ein tatsachlicher 6ffentlicher Verkehr stattfindet.

(2) Gehwege sind die dem o6ffentlichen FuRgangerverkehr gewidmeten oder ihm tatsachlich zur
Verfligung stehenden Flachen ohne Riicksicht auf ihren Ausbauzustand. Sind solche Gehwege
nicht vorhanden, gelten als Gehwege die seitlichen Flachen am Rande der Fahrbahn in einer
Breite von 1,5 m. Als Gehwege gelten auch FulBwege, FulRgiangerzonen, verkehrsberuhigte
Bereiche im Sinne der StVO und Treppen (Staffeln).

(3) Grun-und Erholungsanlagen sind allgemein zugdngliche, gartnerisch gestaltete Anlagen, die der
Erholung der Bevolkerung oder der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes dienen. Dazu
gehoren auch Verkehrsgriinanlagen und allgemein zugangliche Kinderspielplatze.

Abschnitt 2
Schutz gegen Larmbelastigung

§2
Benutzung von Rundfunkgeraten, Lautsprechern, Musikinstrumenten u. a.

(1) Rundfunk- und Fernsehgerate, Lautsprecher, Tonwiedergabegerate, Musikinstrumente sowie
andere mechanische oder elektro-akustische Gerate zur Lauterzeugung diirfen nur so benutzt
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werden, dass andere nicht erheblich belastigt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Gerate
oder Instrumente bei offenen Fenstern oder Tiiren, auf offenen Balkonen, im Freien oder in
Kraftfahrzeugen betrieben oder gespielt werden.
(2) Abs. 1 gilt nicht:
a) bei Umzilgen, Kundgebungen, Markten und Messen im Freien und bei Veranstaltungen,
die einem herkdmmlichen Brauch entsprechen,
b) fir amtliche Durchsagen.

§3

Larm aus Gaststatten

Aus Gaststatten und Versammlungsraumen, innerhalb der im Zusammenhang bebauten Gebiete oder
in der Nahe von Wohngebauden darf kein Larm nach aullen dringen, durch den andere erheblich
belastigt werden. Fenster und Tiiren sind erforderlichenfalls geschlossen zu halten.

§4

Larm von Sport- und Spielplatzen

(1) Sport- und Spielplatze, die weniger als 50 m von der Wohnbebauung entfernt sind, dirfen in der
Zeit zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr nicht benitzt werden. Diese Beschrankungen gelten nicht
fur Kinderspielplatze, d.h. Spielplatze, deren Benutzung nur durch Kinder bis zur Vollendung des
14. Lebensjahres zugelassen ist.

(2) Bei Sportplatzen bleiben die Vorschriften nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz,
insbesondere die Sportanlagenlarmschutzverordnung, unberiihrt.

§5
Haus- und Gartenarbeiten

(1) Haus- und Gartenarbeiten, die zu erheblichen Beladstigungen anderer fiihren kénnen, dirfen in
der Zeit von 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr nicht ausgefiihrt werden.

(2) Die Vorschriften nach dem Bundes- Immissionsschutzgesetz, insbesondere die 32. Verordnung
zur Durchfiihrung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Gerate- und
Maschinenlarmschutzverordnung - 32. BImSchV - ), bleiben unberihrt.

§6
Larm durch Tiere

Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu halten, dass niemand durch anhaltende tierische Laute mehr als
nach den Umstanden unvermeidbar gestort wird.
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Abschnitt 3
Umweltschddliches Verhalten und Beldstigung der Allgemeinheit

§7

Abspritzen von Fahrzeugen

Das Abspritzen von Fahrzeugen auf offentlichen StralRen ist untersagt.

§8

Benutzung offentlicher Brunnen

Offentliche Brunnen diirfen nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung benutzt werden. Es ist verboten,
sie zu beschmutzen sowie das Wasser zu verunreinigen.

§9
Verkauf von Lebensmitteln im Freien

Werden Speisen und Getranke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht, so sind fir Speisereste und
Abfille geeignete Behilter bereitzustellen.

§10
Gefahren durch Tiere

(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gefahrdet wird.

(2) Das Halten von Raubtieren, Gift- und Riesenschlangen und dhnlichen Tieren, die durch ihre
Korperkrafte, Gifte oder ihr Verhalten Personen gefahrden koénnen, ist der Ortspolizeibehérde
unverziglich anzuzeigen.

(3) Im Allgemeinen sind auf 6ffentlichen Straflen und Gehwegen Hunde an der Leine zu fiihren.

§11
Verunreinigung durch Hunde

Der Halter oder Flihrer eines Hundes hat dafiir zu sorgen, dass dieser seine Notdurft nicht auf Gehwegen,

in Grin- und Erholungsanlagen oder in fremden Vorgarten verrichtet. Dennoch dort abgelegter
Hundekot ist unverziglich zu beseitigen.

§12
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Taubenfiitterungsverbot

Tauben dirfen auf offentlichen Straflen und Gehwegen sowie in Griin- und Erholungsanlagen nicht
gefuttert werden.

§13
Beladstigung durch Ausdiinstungen u. a.

Ubel riechende Gegenstinde oder Stoffe diirfen in der Nihe von Wohngebiuden nicht gelagert,
verarbeitet oder beférdert werden, wenn Dritte dadurch in ihrer Gesundheit geschadigt oder erheblich
beldstigt werden.

8§14

Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen

(1) An offentlichen StraBen und Gehwegen sowie in Griin- und Erholungsanlagen oder den zu ihnen
gehorenden Einrichtungen ist ohne Erlaubnis der Ortspolizeibehérde untersagt
e auBerhalb von zugelassenen Plakattragern (Plakatsdulen, Anschlagtafeln usw.) zu
plakatieren;
e andere als dafiir zugelassene Flachen zu beschriften oder zu bemalen.

Dies gilt auch fir bauliche oder sonstige Anlagen, die von offentlichen StraBen und Gehwegen oder
Grin- und Erholungsanlagen einsehbar sind.

(2) Die Erlaubnis nach Abs. 1 ist zu erteilen, wenn o6ffentliche Belange nicht entgegenstehen,
insbesondere eine Verunstaltung des Orts- und StralRenbildes nicht zu beflirchten ist.

(3) Wer entgegen den Verboten des § 14 Abs. 1 aullerhalb von zugelassenen Plakattragern plakatiert
oder andere als daflr zugelassene Flachen beschriftet oder bemalt, ist zur unverziiglichen
Beseitigung verpflichtet. Die Beseitigungspflicht trifft unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3
des Polizeigesetzes auch den Veranstalter oder die sonstige Person, die auf den jeweiligen
Plakatanschlagen oder Darstellungen nach Satz 1 als Verantwortlicher benannt wird.

§15
Beladstigung der Allgemeinheit

(1) Auf offentlichen Stralen und Gehwegen sowie in Griin- und Erholungsanlagen ist untersagt:
a. das Nachtigen,
b. das die kdrperliche Ndhe suchende oder sonst besonders aufdringliche Betteln sowie das
Anstiften von Minderjahrigen zu dieser Art des Bettelns,
c. das Verrichten der Notdurft,
d. der 6ffentliche Konsum von Betdubungsmitteln.

(2) Die Vorschriften des Strafgesetzbuches und des Betaubungsmittelgesetzes bleiben unberihrt.
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§ 16 Aufstellen von Wohnwagen und Zelten

Zelte und Wohnwagen dirfen auBerhalb baurechtlich genehmigter Campingplatze zum Aufenthalt von
Menschen nicht aufgestellt werden, wenn nicht die erforderlichen sanitaren Einrichtungen zur
Verfligung stehen. Grundstlicksbesitzern ist es untersagt, ihre Grundstiicke dafiir zur Verfigung zu
stellen oder VerstolRe gegen Satz 1 zu dulden.

Abschnitt 4
Schutz der Griin- und Erholungsanlagen

§17

Ordnungsvorschriften

(1) In den Griin- und Erholungsanlagen ist es unbeschadet der vorstehenden Vorschriften untersagt,

1.

10.

Anpflanzungen, Rasenflachen oder sonstige Anlagenflachen aulRerhalb der Wege und Platze
sowie der besonders freigegebenen und entsprechend gekennzeichneten Flachen zu
betreten;

sich aulBerhalb der freigegebenen Zeiten aufzuhalten, Wegesperren zu beseitigen oder zu
verandern oder Einfriedigungen oder Sperren zu iberklettern;

aullerhalb der Kinderspielpldtze oder der entsprechend gekennzeichneten Tummelplatze zu
spielen oder sportliche Ubungen zu treiben, wenn dadurch Dritte erheblich belistigt werden
konnen;

Wege, Rasenflachen, Anpflanzungen oder sonstige Anlagenteile zu verandern oder
aufzugraben oder auBBerhalb zugelassener Feuerstellen Feuer anzumachen;

Pflanzen, Laub, Kompost, Erde, Sand oder Steine zu entfernen;

Hunde, ausgenommen solche, die von Blinden oder Sehbehinderten mitgefiihrt werden,
unangeleint umherlaufen zu lassen; auf Kinderspielpldtze oder Liegewiesen diirfen Hunde
nicht mitgenommen werden;

Banke, Schilder, Hinweise, Denkmaler, Einfriedigungen oder andere Einrichtungen zu
beschriften, zu bekleben, zu bemalen, zu beschmutzen oder zu entfernen;

Gewadsser oder Wasserbecken zu verunreinigen oder darin zu fischen;

SchielB-, Wurf- oder Schleudergerate zu beniitzen sowie aullerhalb der dafiir besonders
bestimmten und entsprechend gekennzeichneten Stellen Wintersport (Rodeln, Skilaufen,
Snowboarden oder Schlittschuhlaufen) /oder Inline-Skating/ zu treiben, zu reiten, zu zelten,
zu baden oder Boot zu fahren;

Parkwege zu befahren und Fahrzeuge abzustellen; dies gilt nicht fiir Kinderwagen und
fahrbare Krankenstiihle sowie fiir Kinderfahrzeuge, wenn dadurch andere Besucher nicht
gefahrdet werden.

(2) Die auf Kinderspielplatzen aufgestellten Turn- und Spielgerate diirfen nur von Kindern bis zu 12
Jahren bentzt werden.
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Abschnitt 5

Anbringen von Hausnummern

§18
Hausnummern

(1) Die Hauseigentimer haben ihre Gebaude spatestens an dem Tag, an dem sie bezogen werden,
mit der von der Gemeinde festgesetzten Hausnummer in arabischen Ziffern zu versehen.

(2) Die Hausnummern missen von der Stral3e aus, in die das Haus einnummeriert ist, gut lesbar sein.
Unleserliche Hausnummernschilder sind unverziglich zu erneuern. Die Hausnummern sind in
einer Hohe von nicht mehr als 3 m an der der StraRRe zugekehrten Seite des Gebdaudes unmittelbar
Uber oder neben dem Gebaudeeingang oder, wenn sich der Gebaudeeingang nicht an der
StraRenseite des Gebaudes befindet, an der dem Grundstiickszugang nachstgelegenen
Gebdudeecke anzubringen. Bei Gebauden, die von der Stralle zurlickliegen, kdonnen die
Hausnummern am Grundstiickszugang angebracht werden.

(3) Die Ortspolizeibehorde kann im Einzelfall anordnen, wo, wie und in welcher Ausfiihrung
Hausnummern anzubringen sind, so weit dies im Interesse der 6ffentlichen Sicherheit oder
Ordnung geboten ist.

Abschnitt 6
Schlussbestimmungen

§19
Zulassung von Ausnahmen

Entsteht flir den Betroffenen eine nicht zumutbare Harte, so kann die Ortspolizeibehérde Ausnahmen
von den Vorschriften dieser Polizeiverordnung zulassen, sofern keine o6ffentlichen Interessen
entgegenstehen.

§20
Ordnungswidrigkeiten

(1)Ordnungswidrig im Sinn von § 26 Abs. 1 Polizeigesetz handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
1. entgegen § 2 Abs. 1 Rundfunk- und Fernsehgerate, Lautsprecher, Tonwiedergabegerite,
Musikinstrumente sowie andere mechanische oder elektro-akustische Gerdte zur
Lauterzeugung so benutzt, dass andere erheblich belastigt werden,
2. entgegen § 3 Satz 1 aus Gaststatten und Versammlungsrdumen Larm nach aulRen dringen
lasst, durch den andere erheblich beldstigt werden,
entgegen § 4 Abs. 1 Sport- und Spielplatze bendtzt,
4. entgegen § 5 Abs. 1 Haus- und Gartenarbeiten durchfihrt,

w
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entgegen § 6 Tiere so halt, dass andere erheblich beldstigt werden,

entgegen § 7 Fahrzeuge auf offentlichen StraRen abspritzt,

entgegen § 8 6ffentliche Brunnen entgegen ihrer Zweckbestimmung benutzt, sie beschmutzt
oder das Wasser verunreinigt,

entgegen § 9 geeignete Behilter fiir Speisereste und Abfille nicht bereit hilt,

entgegen § 10 Abs. 1 Tiere so halt oder beaufsichtigt, dass andere gefahrdet werden,
entgegen § 10 Abs. 2 das Halten gefahrlicher Tiere der Ortspolizeibehorde nicht unverziglich
anzeigt,

entgegen § 10 Abs. 3 Hunde frei umherlaufen lasst,

entgegen § 11 als Halter oder Fiihrer eines Hundes verbotswidrig abgelegten Hundekot nicht
unverziiglich beseitigt,

entgegen § 12 Tauben flttert,

entgegen § 13 Ubel riechende Gegenstande oder Stoffe lagert, verarbeitet oder beférdert,
entgegen § 14 Abs. 1 plakatiert oder nicht dafiir zugelassene Flachen beschriftet oder bemalt
oder als Verpflichteter der in § 14 Abs. 3 beschriebenen Beseitigungspflicht nicht
nachkommt,

entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 1 nachtigt,

entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 2 bettelt oder Minderjahrige zu solchem Betteln anstiftet,
entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 3 die Notdurft verrichtet,

entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 4 Betaubungsmittel 6ffentlich konsumiert,

entgegen § 16 Abs. 1 Nr. 1 Anpflanzungen, Rasenflaichen oder sonstige Anlagenflachen
betritt,

entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 2 auRerhalb der freigegebenen Zeiten sich in nicht dauernd
gedffneten Anlagen oder Anlagenteilen aufhalt, Wegesperren beseitigt oder verandert oder
Einfriedigungen oder Sperren liberklettert,

entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 3 auBerhalb der Kinderspielplatze oder der entsprechend
gekennzeichneten Tummelplitze spielt oder sportliche Ubungen treibt,

entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 4 Wege, Rasenflachen, Anpflanzungen oder sonstige Anlagenteile
verandert oder aufgrabt oder auBerhalb zugelassener Feuerstellen Feuer macht,

entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 5 Pflanzen, Gras, Laub, Kompost, Erde, Sand oder Steine entfernt,
entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 6 Hunde unangeleint umherlaufen ldasst oder Hunde auf
Kinderspielplatze oder Liegewiesen mitnimmt,

entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 7 Banke, Schilder, Hinweise, Denkmaler, Einfriedigungen oder
andere Einrichtungen beschriftet, beklebt, bemalt, beschmutzt oder entfernt,

entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 8 Gewasser oder Wasserbecken verunreinigt oder darin fischt,
entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 9 Schiel3-, Wurf- oder Schleudergerate benitzt sowie auBerhalb der
dafur bestimmten oder entsprechend gekennzeichneten Stellen Wintersport (Rodeln,
Skilaufen, Snowboarden oder Schlittschuhlaufen) /oder Inline-Skating/ betreibt, reitet,
zeltet, badet oder Boot fahrt,

entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 10 Parkwege befidhrt oder Fahrzeuge abstellt,

entgegen § 17 Abs. 2 Turn- und Spielgerate benutzt,

entgegen § 18 Abs. 1 als Hauseigentiimer die Gebaude nicht mit den festgesetzten
Hausnummern versieht,

unleserliche Hausnummernschilder entgegen § 18 Abs. 2 nicht unverziglich erneuert oder
Hausnummern nicht entsprechend § 18 Abs. 2 anbringt.
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(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme nach § 19 zugelassen worden ist.

(3) Ordnungswidrigkeiten konnen nach § 26 Abs. 2 Polizeigesetz und § 17 Abs. 2 des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten mit einer GeldbuRe geahndet werden.

§21
Inkrafttreten

(1) Diese Polizeiverordnung tritt am Tag nach ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Polizeiverordnung gegen umweltschadliches Verhalten, zum Schutz der
offentlichen Griin- und Erholungsanlagen und Uber das Anbringen von Hausnummern
(Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung) vom 01.11.1997 auRer Kraft.

GrofRrinderfeld den, 25.06.2025
(Siegel)

Johannes Leibold
Blirgermeister

Hinweis auf § 4 Abs.4 GemO

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung fiir Baden-
Wiirttemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim
Zustandekommen dieser Polizeiverordnung ist nach § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht
schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begriinden soll, innerhalb eines
Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde GroRrinderfeld geltend gemacht worden ist. Dies
gilt nicht, wenn die Vorschriften tiber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntgabe der Polizeiverordnung verletzt worden sind

Verfahrensvermerke:
Der Gemeinderat hat dieser Polizeiverordnung am ................... zugestimmt. Sie wurde nach der
ortlichen Bekanntmachungsatzung am .................... offentlich bekannt gemacht.
Sie ist damit am ........cueeeeeeee. in Kraft getreten (§ 20 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 PolG).
Sie wurde dem Landratsamt mit Bericht vom .................... vorgelegt (§ 24 PolG).
Gemeinde

GroRrinderfeld, den ......cccoouuunn..n. GrofRrinderfeld

25.06.2025

Fabian Richter .

Seite 8



		2025-06-25T10:13:20+0000
	Gemeinde Großrinderfeld




